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N I E D E R S C H R I F T  
aufgenommen bei der 23. Sitzung des Gemeinderates am Dienstag, 7. Mai 2024 mit 
Beginn um 18.00 Uhr im großen Sitzungssaal der Stadtgemeinde Althofen. 

 
Anwesend:   Bgm. Dr. Walter Zemrosser als Vorsitzender 
 
Die Mitglieder:  Vzbgm.in Doris Hofstätter 
    GR Arno Goldner  
    StR Mag. Wolfgang Leitner 
    StR Mag. Klaus Trampitsch 
    GR Mst. Markus Weghofer 
    GR Günther Petschacher (Ersatz) 
    GR Ferdinand Schabernig  (Ersatz) 
    GR Markus Longitsch 
    GR Wolfgang Ehrenstein (Ersatz) 
    GR Siegfried Jerney 
    GR Marc Weitensfelder 
    GR Philipp Scheiflinger (Ersatz) 
    GR Gernold Kloiber 
    GR Ing. Patrick Kammersberger (Ersatz) 
    GRin Sabine Berger (Ersatz) 
    GR Mag. Siegbert Schönfelder 
    GR Ing. Martin Hinteregger 
    GR Marco Aßlaber 
    GR Arno Tamegger (Ersatz) 
    GR Robert Dolzer 
    GRin Silvia Zeißler 
    GR Caba Lajko 
     
Weiters:   AL Hubert Madrian 
 
Schriftführerin:  Simone Schmidinger 
 
Abwesend:   Vzbgm. Mag. Michael Baumgartner 
    StR Mag. Klaus Trampitsch   
    GRin Mag.a Anna Ragoßnig 
    GR MMag. Michael Wasserfaller 
    GR Ing. Robert Kohlenbrein 
    GR Sebastian Janschitz, BA MA 
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Die Gemeinderatsitzung wurde gemäß den Bestimmungen der K-AGO bzw. 
Geschäftsordnung unter Angabe der Tagesordnung zeitgerecht einberufen.  
 
Der Vorsitzende begrüßt alle Anwesenden, stellt die Beschlussfähigkeit fest und stellt 
den Antrag, den Punkt 4a) Sondernutzung Gemeindestraßengrund: A1-Anschluss 
Parz. 619/2, KG Althofen (Metallbau Leitgeb – IP Süd) von der Tagesordnung 
abzusetzen, da seitens des Antragstellers kein Bedarf mehr zum Anschluss besteht. 
 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
Pkt. 1) Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 18.4.2024 
 
Die Niederschrift der Sitzung vom 18.4.2024 ist den Fraktionen zugegangen, eine 
Verlesung wird nicht beantragt. 
Seitens aller Fraktionssprecher sowie von GR Caba Lajko wird der Protokollführung 
zugestimmt und dieses wird von E-GR Ferdinand Schabernig und GRin Silvia Zeißler 
unterfertigt. 
 
Pkt. 2) Verordnung mit der die integrierte Flächenwidmungs- und  

Bebauungsplanung „Raiffeisen Campus Althofen 06a/2023“ erlassen wird 
 
Der Vorsitzende bringt eingangs in Erinnerung, dass der gegenständlichen 
Verordnung bereits ein einstimmiger Grundsatzbeschluss zugrunde liegt, in dem die 
Stadt Althofen die Überlassung von Grundstücksflächen befürwortet. Er ergänzt, dass 
während des Kundmachungsverfahrens Einwendungen eingegangen sind, über die 
das Gremium des Gemeinderates zu befinden hat, sowie ergänzt er, dass sämtliche 
diesbezügliche Unterlagen zur Verfügung gestellt wurden. Sodann bringt der 
Berichterstatter den ersten Einwand zur Kenntnis, der wie folgt lautet: 
„Sehr geehrte Frau Lackner, hiermit gebe ich meine Stellungnahme und meinen 
Einspruch gegen Kundmachung 031-2/2023-6a, vom 22.02.2024, „Raiffeisen Campus 
Althofen 06a/2023” ab: 
Der Teilbebauungsplan zur Errichtung eines "Bankgebäudes" auf Boden dieser 
Fruchtbarkeitskategorie widerspricht den europäischen ESG-Vorgaben für Banken. Im 
Sinne der Nachhaltigkeit wäre der Standort des momentanen Hauptgebäudes in der 
Kreuzstraße entsprechend weiterzuentwickeln bzw. der Campus dort neu zu errichten. 
Wir sind in der Sättigung des Wachstums, dies sollte schön langsam auch den politisch 
Verantwortlichen in unserer Gemeinde bewusst werden. 
Mit freundlichen Grüßen 
Martin Orehounig“. 
 
Sodann klärt Bgm. Dr. Walter Zemrosser auf, dass, aufgrund eines Formfehlers, eine 
abermalige Kundmachung erfolgte, woraufhin der bereits genannte Einschreiter 
abermals einen Einspruch eingab, der wie folgt lautet: 
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Sehr geehrter Amtsleiter, geschätzter Herr Bürgermeister, lieber Walter, 
vielen Dank für das intensive Gespräch vom Freitag, dem 12.04.2024, darüber warum 
es der Politik ein wichtiges Anliegen ist den Raiffeisen Campus in Althofen auf die 
grüne Wiese/Acker stellen zu lassen. 
Ich erweitere hiermit meine Eingabe vom Freitag, 22. März 2024 wie folgt und halte 
meinen Einspruch aufrecht. Ich verstehe Eure gut aufgesetzte Argumentationslinie, 
welche im kurzfristig gedachten, rein wirtschaftlichen Kontext und unter 
Berücksichtigung des Tauschgeschäftes mit der "Kinowiese", im Folgenden "Raika-
Rochade" genannt, durchaus Sinn macht. Im erweiterten Kontext (PESTEL-Analyse), 
Blick über mehrere Amtsperioden, sagen wir drei, ist diese "Raika-Rochade" jedoch 
Verschwendung der wertvollen Ressource Boden. Ein Investment, das Althofen um 
keinen Deut attraktiver für den gewünschten Zuzug aus der "Area-Sued" macht, 
keinen Anreiz für Jugendliche darstellt in unserem Ort zu bleiben, keinen Anreiz für 
Pensionsrückkehrer bietet, keinen effektiven Lärmschutz für die Eisenstrasse 
darstellt,... .Diese Aufzählung könnten wir, mit etwas Zeit und der Einbeziehung von 
Menschen außerhalb der politisch-wirtschaftlichen Blase Althofens, noch mit vielen 
Punkten ergänzen, am Schluss aber würde stehen, dass diese "Raika-Rochade" und 
das im Anschluss geplante Hotel, rein der Kapitalakkumulation auf fruchtbaren 
Ackerboden dient und die wirtschaftlichen Interessen von "Betongoldschürfern" vor 
zukünftige Entwicklungsinteressen von Jugend, Familien und Pensionisten in unserem 
Ort stellt. Das Vorhaben steht, wie bereits am 22. März 2024 eingebracht, weiters im 
klaren Wiederspruch zu EU-Taxonomie und ESG-Verordnungen für 
Finanzorganisationen, sowie den "UN Sustainability Goals" und „UN Vorgaben für 
Sustainable Finance“. Einen diesbezüglichen Antrag auf Prüfung der Rechtslage für 
den geplanten Raiffeisen-Campus habe ich heute beim Umweltbundesamt und dem 
Umweltministerium eingebracht. Bevor Ihr mit der Mehrheit im Gemeinderat für das 
Projekt stimmen lässt, geht bitte einen Schritt zurück und überlegt Euch bitte mit der 
Raiffeisenbank Mittelkärnten folgende Variante: Redimensionierung des Projekts und 
Verlegung an den bisherigen Standort in der Kreuzstrasse, mit der Einbeziehung der 
oberen Kreuzstrasse als Fussgängerzone, Hotel mit Restaurant/Geschäft im 
Erdgeschoss auf der Kinowiese (oder umgekehrt: Hotel auf altem Raika 
Standort/Kompetenzzentrum auf Kinowiese), das ganze unterbaut und verbunden mit 
einer Tiefgarage und überbaut mit einer funktionalen Beschattung für die gesamte 
Fussgängerzone. Wie wäre das ? Das wäre ein Projekt für Architekten, statt simpel auf 
einen leeren flachen Acker bauen, auf begrenzten Raum mit Einbeziehung eines 
öffentlichen Bereichs einen echten Campus zu verwirklichen, zu einem Campus 
gehören nämlich Menschen und die haben wir im Ort nicht am Acker. Die Planer 
könnten vieles der bisherigen Planungen übernehmen, der Baukörper wäre zu 
spiegeln und zu drehen, platzmässig sollte es sich mit geringen Abstrichen ausgehen. 
Dadurch hätten wir, gemeinsam mit Raiffeisen, einen Platz für Begegnung, Austausch, 
Nächtigung und Kulinarik/Einkauf im Zentrum unserer Stadt geschaffen, der 
zukunftsfähig ist und beim zu erwartenden weiteren Wandels des Finanzgeschäftes 
(Online Beratung durch hochpersonalisierte KI gestützte Avatare) Objekte zu guter 
Nutzung im Ortskern bietet (Startup-Campus, Wohnungen), der Leerstand von 
Bankgebäuden in Klagenfurt und Villach zeigt wohin die Reise geht.  
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Die Kärntner Sparkasse geht in Klagenfurt mit gutem Beispiel voran und erneuert 
aufwendig den Standort am Neuen Platz, statt auf der Wiese an einer der 
Stadteinfahrten, es geht also wie wir sehen. 
Die Raiffeisenbank Mittelkärnten hat in den vielen Generalversammlungen zur 
Übernahme der "Müller-Bank" mehrfach ihr Kommitment zum Standort in Althofen 
zum Ausdruck gebracht, darum sollte sie jetzt entsprechend 
dazu stehen und das einverleibte Eigenkapital in der Innenstadt einsetzen, auch wenn 
dabei ein paar Prozent Rendite kurzfristig liegen bleiben.  
Ich hoffe mit meinem Einspruch eine Anregung, wenn möglich vielleicht sogar einen 
Anstoß zum Umdenken gegeben zu haben, unabhängig davon wie die Abstimmung im 
Gemeinderat  ausfällt. Politik muss nicht immer der Schatten der Wirtschaft sein, sie 
darf auch das Licht sein, welches den Schatten wirft. 
Mit freundlichen Grüßen, Martin Orehounig“. 
 
In weitere Folge bringt der Vorsitzenden einen weiteren Einwand, der von DI Nikolaus 
Wlassits verfasst wurde,  zur Kenntnis: 
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Sodann erklärt der Berichterstatter, dass die Vertretung der RB Mittelkärnten GmbH 
zu den Einwendungen wie folgt Stellung nimmt: 
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Der Vorsitzende erklärt, dass die Rechtsvertretung der RB Mittelkärnten GmbH 
ebenfalls zu den Einwendungen Stellung nimmt und verliest sodann diese: 
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In der Folge bringt der Vorsitzende zur Kenntnis, dass sich der zuständige Architekt 
ebenfalls mit der Thematik befasst und hiezu folgende Stellungnahme verfasst hat: 
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Der Vorsitzende erklärt, dass die Einwendungen auch dem Ortsplaner der Stadt zur 
Kenntnis gebracht wurden, welche er wie folgt kommentiert: 
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Überdies wird vom Vorsitzenden sodann die Stellungnahme des Ortsplaners zum 
Einwand von DI Martin Orehounig verlesen: 
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Demnach ein Umwidmungsverfahren auch von Fachgutachten abhängig ist, 
informiert der Vorsitzende diesbezüglich: 
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Sodann werden die Fraktionssprecher vom Vorsitzenden um ihre Wortmeldungen 
gebeten. 
 
Vzbgm.in Doris Hofstätter, in ihrer Eigenschaft als Fraktionssprecherin der „LFA“ 
erklärt, dass einer Umwidmung nichts im Wege steht, da den Einsprüchen fundierte 
Stellungnahmen gegenüberstehen bzw. auch die Rechtsvertretung „Raiffeisen“ die 
Einwendungen entkräftet. Abschließend bezeichnet sie die mögliche Realisierung des 
Raiffeisen Campus als zukunftsweisendes Projekt für die Weiterentwicklung der Stadt 
Althofen. 
 
StR Mag. Wolfgang Leitner hält für die Fraktion „TWL“ fest: 
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GRin Corina Spendier spricht sich im Namen der SPÖ-Fraktion für die Umwidmung und 
in weiterer Folge für die Projektrealisierung aus und begründet diese Entscheidung 
ua. damit, dass erstens die Berücksichtigung des Umweltgedankens z.B. in Bezug auf 
die Photovoltaikanlage ein große Rolle spielt und zweitens eine optische 
Bereicherung für die Stadteinfahrt vorherrschen wird. 
 
GR Caba Lajko knüpft an die Expertenmeinungen an und hält fest, dass diese dazu 
dienen, bei Bedarf, der Bevölkerung gegenüber zu argumentieren. Auch für ihn gibt 
es keinen Grund, der Umwidmung nicht zuzustimmen. 
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GR Markus Weghofer, in seiner Eigenschaft als Obmann des Planungsausschusses, 
merkt zusätzlich an, dass nicht nur weitere Arbeitsplätze geschaffen werden, sondern 
eine Umwidmung in diesem Bereich auch für künftige Projekte nur von Vorteil sein 
kann. Zudem erklärt er, dass mit der Gebäudeerrichtung ein Lärmschutz zum 
östlichen Siedlungsgebiet geschaffen wird und im Gesamten ausreichend Rücksicht 
auf ökologische Bauweise und Ausstattung genommen wird.  
 
Der Vorsitzende dankt für die Wortmeldungen und hält fest, dass die von StR Mag. 
Wolfgang Leitner angesprochene Bürgerbeteiligung rechtens und wichtig ist, was die 
Einwendungen zeigen und es nun in der Aufgabe des Gemeinderates liegt, darüber zu 
befinden, fügt aber gleichzeitig hinzu, dass sämtliche involvierte Fachstellen des 
Landes positive Stellungnahmen abgegeben haben. Er bezeichnet die 
gegenständliche Umwidmung bzw. die damit verbundene Errichtung des Raiffeisen 
Campus als einen Meilenstein in der Stadtentwicklung. Die Feststellung von StR Mag. 
Wolfgang Leitner, wonach die Bank abgesiedelt werden soll, wird seiner Meinung 
nach eindeutig widerlegt, da der Erhalt der Bankstelle für den Kundenverkehr in der 
Innenstadt, am Hauptplatz, gewährleistet ist, und zwar keinesfalls als Mini-Bankfiliale, 
wie von StR Mag. Wolfgang Leitner bezeichnet. Zudem klärt er auf, dass mit dem Bau 
des Raiffeisen Campus eine zusätzliche neue Verwaltungsstelle geschaffen wird, mit 
der tausende Kunden aus der gesamten Umgebung in Althofen bedient werden und 
somit eine weitere Anreise zu einer anderen Bankstelle bzw. einem 
Verwaltungszentrum, z.B. in St. Veit/Glan, wegfällt, was wiederum der Umwelt u.a. 
mit einer CO2 Einsparung zugutekommt.  
Zudem spricht der Vorsitzende u.a. noch die Aussage von DI Nikolaus Wlassits an, in 
der er von tausenden Quadratmetern freie Geschäftsflächen in Althofen spricht, was 
für ihn weder nachvollziehbar noch belegbar ist, da Althofen eine der wenigen 
Gemeinden ist, die über eine geringe Anzahl von leeren Geschäftsflächen verfügt, 
bzw. ist er der Ansicht, dass jedem bekannt ist, dass das Geschäftslokal, in dem Red-
Zac Terkl untergebracht war, demnächst einen neuen Mieter beherbergen wird.  
Sodann bezieht er sich auf eine Empfehlung des Ortsplaners der Stadt, wonach die 
Planungsideen des Einschreiters DI Martin Orehounig zu diskutieren wären. Hiezu 
stellt er aber gleichzeitig klar, dass heute keine Entscheidungen über Planungsideen 
zu treffen sind, sondern ist über ein konkretes Ansuchen der RB Mittelkärnten GmbH 
zu befinden, welchem bereits seit einem Jahr, aufgrund des einstimmig gefassten 
Grundsatzbeschlusses des Gemeinderates, ein Genehmigungsverfahren vorausgeht. 
Unter der Respektierung sowohl der Demokratie als auch der gesetzlich 
vorgesehenen Bürgerbeteiligung könnte seiner Meinung nach heute ruhigen 
Gewissens eine Abstimmung gemacht werden bzw. hält er fest, dass der 
Gemeinderat keine Rechtsinstanz ist, die über gesetzliche Bestimmungen zu befinden 
hat, da diese Aufgabe dem Land Kärnten zufällt, welches nach einem letzten 
Genehmigungsverfahren den entsprechenden Bescheid erlassen wird. 
Die Frage, ob die ESG-Verordnung auf das gegenständliche Projekt anzuwenden ist, 
verneint er aus seiner Sicht als Jurist und Richter im Ruhestand sowie meint er, dass 
man nicht „nachhaltiger“ und „grüner“ als sich das vorliegende Projekt zeigt, bauen 
kann. 
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StR Mag. Wolfgang Leitner hält fest, dass der Vorsitzende umfassend über die 
eingebrachten Stellungnahmen referiert hat und betont, dass es wichtig ist, die 
genannten ESG-Vorgaben zu beachten bzw. solche von einer unabhängigen 
Fachperson und nicht von dem Rechtsvertreter der Bank beurteilen zu lassen. Er 
unterstreicht, dass die Überprüfung, ob die Bank diesen Vorgaben unterliegt, vor dem 
Umwidmungsprozess hätte erfolgen sollen, was von seiner juristischen 
Kollegenschaft bestätigt wird. 
 
GR Markus Longitsch stellt eingangs fest, dass sich Althofen derart gut entwickelt hat, 
was auf die großartige Arbeit des Amtsleiters zurückzuführen ist sieht in der 
geplanten Umwidmung nur Vorteile, einerseits kann mit der Projektrealisierung des 
Raiffeisen Campus von einem „Leuchtturmprojekt“ gesprochen werden und 
andererseits ist es gelungen, ein sehr wertvolles Grundstück in der Innenstadt zu 
erwerben, welches für die Weiterentwicklung der Stadt von großer Bedeutung sein 
kann und bezeichnet das nunmehrige Eigentum dieser Fläche als „Geniestreich“. 
 
GR Mag. Siegbert Schönfelder kritisiert die Vorgehensweise bei der Bearbeitung der 
Einwände. Er bemängelt, dass diese der Geschäftsführung der RB Mittelkärnten ohne 
Bekanntgabe an die Einschreiter vorgelegt wurden, was zu umfangreichen 
Stellungnahmen von Rechtsanwalt und Architekt führte. Seiner Meinung nach hätte 
die Stadt die Einwände selbst prüfen sollen. 
 
Nachdem es hiezu keine Wortmeldungen mehr gibt, stellt der Vorsitzende folgenden 
Antrag: 
Erlassung einer Verordnung: Integrierte Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung 
„Raiffeisen Campus Althofen 06a/2023“ (Beilage 1) unter Berücksichtigung sämtlicher 
Stellungnahmen und Wortmeldungen. 
 
Der Antrag wird mit 18:5 Stimmen angenommen (Gegenstimmen: StR Mag. Wolfgang 
Leitner, GR Mag. Siegbert Schönfelder, GR Marco Aßlaber; Stimmenthaltung: E-GRin 

Sabine Berger, GR Ing. Martin Hinteregger). 
 
Pkt.3) Abschluss einer privatrechtlichen Vereinbarung mit der Raiffeisenbank 
 Mittelkärnten zur Sicherstellung der widmungs- und bebauungsgemäßen 
 Verwendung der Parz. 642 KG Althofen 
 
Der Vorsitzende bringt zur Kenntnis, dass der diesbezügliche Kaufvertrag, in dem 
sämtliche Bebauungsbedingungen verankert sind, bereits beschlossen wurde.  
 
Er ergänzt, dass der Ortsplaner der Stadt Althofen die Empfehlung ausgesprochen 
hat, auch eine privatrechtliche Vereinbarung abzuschließen, die die exakte 
Umsetzung des geplanten Projektes zum Inhalt hat bzw. auch Sicherstellungen für die 
Stadt. 
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AL Hubert Madrian hält fest, dass Beschlüsse von privatrechtlichen Vereinbarungen 
bereits Usus sind, ergänzt aber gleichzeitig, dass es sich diesmal um ein Grundstück 
handelt, das die Stadt verkauft. Obwohl er den Abschluss für eine „Fleißaufgabe“ hält, 
ist jedoch Berechtigung gegeben. 
 
StR Mag. Wolfgang Leitner kann seinem Vorredner nur zustimmen, ist aber auch der 
Ansicht, dass offensichtlich auch der Ortsplaner Zweifel an der widmungsgemäßen 
Projektumsetzung hegt, wobei der Amtsleiter hiezu ergänzt, dass mit Erlassen des 
Widmungsbescheides die gegenständliche Vereinbarung erst in Kraft tritt. 
 
Der Vorsitzende stellt sodann folgenden Antrag: 
Abschluss einer privatrechtlichen Vereinbarung (Beilage 2) mit der Raiffeisenbank 
Mittelkärnten eG zur Sicherstellung der widmungs- und bebauungsgemäßen 
Verwendung der Parz. 642 KG Althofen. 
Der Antrag wird einstimmig angenommen 
 
Pkt.4) Sondernutzung Gemeindestraßengrund: 

a)  A1-Anschluss Parz. 619/2, KG Althofen (Metallbau Leitgeb – IP Süd) 
b) Dachsanierung Objekt Parz. .348 KG Althofen (10. Oktober Str. 16 –  
Pobaschnig) 

 

Hiezu ersucht der Vorsitzende AL Hubert Madrian um Berichterstattung. 
Dieser erklärt zu a), dass der Punkt von der Tagesordnung abgesetzt wurde und zu b), 
dass hiezu ein Ansuchen der Firma Gautsch vorliegt, welches wie folgt lautet: 

 
Einstimmig wird auf Antrag des Vorsitzenden, die Nutzung von 
Gemeindestraßengrund gemäß Ansuchen genehmigt bzw. die diesbezügliche 
Vereinbarung geschlossen. 
 

Pkt. 5) Abschluss eines Übereinkommens mit ÖBB-Infrastruktur AG und Land  
Kärnten über die Planung, die Realisierung, den Betrieb, die Betreuung und 
die Instandhaltung der nachfolgenden Infrastrukturmaßnahmen: 

 a) 3. Aufzugsanlage 
 b) Attraktivierung des Vorplatzes Ost 
 c) Weiterbestand WC-Anlage  
             bzw. Abschluss einer Vereinbarung mit der DIA Immobilien GmbH 
 
Der Vorsitzende berichtet von einem jahrelangen Anliegen, dass der Bahnhof an der 
Ostseite einen barrierefreien Zugang erhalten soll, was nun mit dem vorliegenden 
Übereinkommen möglich wird.  
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Er ergänzt, dass elf Stellplätze, für die eine Parkzeit von 15 Minuten vorgesehen ist, 
errichtet werden sowie wird auch sichergestellt, dass die WC-Anlage beim Bahnhof 
für die nächsten 30 Jahre Bestand hat, was bei vielen Bahnhöfen schon Rarität ist. 
 
StR Mag. Wolfgang Leitner hält fest, dass die Adaptierung nicht nur für 
Beeinträchtigte von Vorteil ist, sondern auch für den Transport von Kinderwägen 
udglm. Er hält fest, dass den ÖBB gegenüber gewisse Zugeständnisse gemacht 
werden müssen, ist aber der Meinung, dass durch gute Teamarbeit hier die beste 
Lösung erarbeitet werden konnte. Sodann bringt er abschließend zur Kenntnis, dass 
Fördermittel aus der „zu Fuß gehen – Förderung“ lukriert werden können. 
 
AL Hubert Madrian kann sich den Worten seines Vorredners nur anschließen und hält 
fest, dass das zu beschließende Vertragswerk (Beilage 3) allen bekannt ist und bringt 
sodann die wichtigsten Positionen zur Kenntnis: 
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Nachdem die weiteren Vertragspunkte vom Amtsleiter erläutert wurden, erklärt der 
Vorsitzende die Notwendigkeit eines Grundstücksbedarfes, wofür ebenfalls eine 
entsprechende Vereinbarung zu schließen wäre. 
 
AL Hubert Madrian ergänzt, dass es sich hiebei um einen Teil einer Grundfläche 
handelt, der sich im Eigentum der DIA Immobilien GmbH (Eigentümer 
Diagnosezentrum) befindet und dass vorerst von 72 Quadratmeter ausgegangen 
wird, wobei der endgültige Grundstücksbedarf nach Fertigstellung des Projektes bzw. 
der Endvermessung feststehen wird. Abschließend hält er fest, dass bis zum 
31.12.2025 ein Optionsrecht zum Kauf über 80 Euro pro Quadratmeter seitens der 
DIA eingeräumt wird (Vereinbarung Beilage 4). 
 
E-GR Arno Tamegger fragt an, welche Pflichten auf die Stadt Althofen zukommen, 
wenn die Aufzugsanlage in Betrieb geht. 
 
Hiezu wird vom Amtsleiter aufgeklärt, dass die Notbefreiung in die Aufgabe fällt, 
welche von der Feuerwehr bewerkstelligt werden wird. 
 
GRin Corina Spendier ersucht um Mitteilung, ob ein Mitspracherecht bei der 
Gestaltung des Vorplatzes eingeräumt wird, wobei der Amtsleiter diese Anfrage 
bejaht. 
 
Für GRin Silvia Zeißler wird zu viel „Grün“ verbaut und gleichzeitig fragt sie nach, wer 
die 15 Minuten-Regel überprüfen wird. 
 
Hiezu wird seitens des Vorsitzenden die Parkraumüberwachung ins Spiel gebracht, 
was allerdings noch zu beraten sein wird. 
StR Mag. Wolfgang Leitner ist abschließend der Ansicht, dass die Vorplatzgestaltung 
im zuständigen Ausschuss zu beraten ist. 
 
Der Vorsitzende stellt sodann folgenden Antrag: 
Abschluss eines Übereinkommens mit ÖBB-Infrastruktur AG und Land Kärnten über 
die Planung, die Realisierung, den Betrieb, die Betreuung und die Instandhaltung der 
nachfolgenden Infrastrukturmaßnahmen: a) 3. Aufzugsanlage, b) Attraktivierung des 
Vorplatzes Ost, c) Weiterbestand WC-Anlage (gemäß Beilage 3) bzw. Abschluss einer 
Vereinbarung mit der DIA Immobilien GmbH (gemäß Beilage 4). 
 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
Pkt. 6) Nach- und Umbesetzung von Ausschussmitgliedern 
 
Der Vorsitzende bringt zur Kenntnis, dass GR MMag. Michael Wasserfaller aus 
gesundheitlichen Gründen sein Gemeinderatsmandat zurückgelegt hat und nunmehr 
Ing. Patrick Kammersberger als ordentliches Mitglied nachrückt.  
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Er ergänzt, dass dieser die Ausschüsse besetzen wird, in denen sein Vorgänger 
vertreten war bzw. verliest er in der Folge den diesbezüglichen Wahlvorschlag: 
 
„Walter Zemrosser – Liste für Alle (LFA) 
9330 Althofen 
                         Althofen, 7.5.2024 
Wahlvorschlag für Ausschussmitglieder 
 
Herrn 
Bürgermeister 
Dr. Walter Zemrosser 
9330  Althofen 
 
In Entsprechung des § 26 der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung – K-AGO, LGBl. 
Nr. 66/1998, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 80/2020, wird von der Liste 
„Walter Zemrosser – Liste für Alle – LFA“ als vorschlagsberechtigte 
Gemeinderatspartei in nachfolgende Ausschüsse – anstatt von MMag. Michael 
Wasserfaller - folgendes Mitglied vorgeschlagen: 
 
Ausschuss für Hauptplatz- und Innenstadtgestaltung: 
NEU:    Ing. Patrick Kammersberger 
Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung: 
NEU:    Ing. Patrick Kammersberger 
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Generationen: 
NEU:    Ing. Patrick Kammersberger 
Ausschuss für Umwelt, Energie und Innovation: 
NEU:    Ing. Patrick Kammersberger“ 
 
Sodann wird der Wahlvorschlag (Beilage 5) von den anwesenden Mitgliedern der 
Fraktion „LFA“ unterfertigt und GR Ing. Patrick Kammersberger wird für gewählt 
erklärt. 
 
Der Vorsitzende hält abschließend fest, dass MMag. Michael Wasserfaller hoch 
verdienstvoll für die Stadt Althofen gewirkt hat und als Kulturkoordinator 
federführend für das Hochleben der Kultur, aufgrund seiner Verbindungen in die 
österreichische Kulturlandschaft, beigetragen hat. Auf diesem Wege wird dem 
scheidenden Gemeinderat baldige Genesung gewünscht. 
 
Pkt. 7) Personalangelegenheiten wurde im nichtöffentlichen Teil behandelt. 
 
Nachdem es zu keinen Wortmeldungen mehr kommt, dankt der Vorsitzende allen 
Anwesenden für ihr Erscheinen und schließt die Sitzung um 19.50 Uhr. 
 
 
 


